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Gotha, den 16.02.2010
 
Antrag  
„Überprüfung der Kreistagsmitglieder auf Stasi-Mitarbeit“ 
 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 

1. Auf Grundlage des Gesetzes über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR (Stasi-Unterlagen-Gesetz – StUG) werden alle Kreistagsmitglieder des 
Landkreises Gotha auf eine frühere Zusammenarbeit mit dem MfS/AfNS bzw. dem 
Arbeitsgebiet 1 der Kriminalpolizei der Volkspolizei überprüft. 

2. Der Landrat wird beauftragt, eine Verfahrensregelung zur Überprüfung der Kreistagsmitglieder 
zu erarbeiten und diese dem Kreistag zu seiner nächsten Sitzung am 05. Mai 2010 zur 
Beschlußfassung vorzulegen.  

 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der Tatsache, daß die Bestimmungen aus § 12 Abs. 2 des Thüringer 
Kommunalwahlgesetzes, wonach eine Überprüfung der Kreistagsmitglieder hinsichtlich einer 
Zusammenarbeit mit dem MfS/AfNS bzw. K1 verpflichtend war, keine Anwendung mehr finden, obliegt 
die Entscheidung über eine neuerliche Überprüfung dem Kreistag.  
Im 20. Jahr der politischen Wende in der ehemaligen DDR ist es daher angebracht, daß sich das 
höchste kommunale Selbstverwaltungsgremium des Landkreises Gotha eine solche Überprüfung 
auferlegt, da laut Medienberichten im öffentlichen Dienst und in politischen Gremien des Landes und 
der Kommunen immer noch ehemalige Mitarbeiter des DDR-Überwachungssystems zu Gange sind. 
Ein solcher Zustand ist für die Opfer des SED-Unrechtsstaates unerträglich. Um dem Kreistag in 
seiner Gesamtheit die politische Glaubwürdigkeit zu erhalten, ist eine Überprüfung also nach wie vor 
notwendig. 
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